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Krankheitskosten: So werden
sie in der Steuererklärung
berücksichtigt

1   Voraussetzungen und Nachweise

Krankheitskosten zählen zu den außergewöhnlichen
Belastungen allgemeiner Art. Diese sind dem Grunde
nach in voller Höhe abziehbar, wirken sich jedoch nur aus,
soweit sie – zusammen mit anderen außergewöhnlichen
Belastungen allgemeiner Art – die sog. zumutbare
Belastung überschreiten.

1.1   Nachweise: Ohne sie geht gar nichts

1.1.1   Voraussetzung: medizinische Notwendigkeit

Zu den steuerbegünstigten Krankheitskosten zählen
Aufwendungen für Maßnahmen, die nach den Erkenntnissen
und Erfahrungen der Heilkunde und nach den Grundsätzen
eines gewissenhaften Arztes

der Heilung einer bestimmten Krankheit dienen oder
eine Krankheit erträglicher machen bzw. deren
Folgen lindern sollen.

Allgemeine Gesundheitsvorsorge oder Ihr Wohlbefinden
steigernde Maßnahmen zählen nicht. Kosten für Wellness



wird das Finanzamt daher grundsätzlich nicht akzeptieren.
Eine Ausnahme gilt, wenn einzelne Maßnahmen medizinisch
notwendig sind. Das könnte zum Beispiel eine Massage sein.
Hierfür brauchen Sie einen Nachweis, dass es sich um
medizinisch notwendige Kosten handelt.

Besorgen Sie sich immer die notwendigen Nachweise –
und zwar bereits im Vorfeld der Maßnahme.

Die Anforderungen an die Nachweise sind höchst
unterschiedlich: Oft reicht die Verordnung des behandelnden
Arztes. Manchmal muss es aber ein amtsärztliches Attest
sein.

1.1.2   Der Normalfall: Verordnung des behandelnden
Arztes reicht aus

Wenn Sie sich kein amtsärztliches Attest oder eine ärztliche
Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) beschaffen müssen, reicht die
Verordnung durch den behandelnden Arzt oder Heilpraktiker
aus (§ 64 Abs. 1 Nr. 1 EStDV).
Dies gilt zum Beispiel für ein dauernd einzunehmendes
Medikament gegen Bluthochdruck oder die Behandlung
eines gebrochenen Beins, aber auch für nicht
rezeptpflichtige Medikamente (BFH-Urteil vom 6.4.1990,
III R 60/88, BStBl. 1990 II S. 958).
Für medizinische Hilfsmittel im »engeren Sinne« (z.B.
Hörhilfen, Prothesen, Brillen, Bruchbänder, orthopädisches
Schuhwerk) reicht die Verordnung Ihres behandelnden
Arztes oder Heilpraktikers ebenfalls aus.


